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E m p f e h l u n g e n
der Ausschüsse

In - AS - Fz - K

zu Punkt ... der 918. Sitzung des Bundesrates am 19. Dezember 2013

Entwurf eines Gesetzes zur Öffnung der Integrationskurse für
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, Ausländerinnen und Ausländer mit
humanitären, völkerrechtlichen oder politischen Aufenthalts-
erlaubnissen sowie für Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren und
Geduldete

- Antrag des Landes Schleswig-Holstein -

A.

1. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik empfiehlt dem Bundesrat,

den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes nach

Maßgabe folgender Änderung beim Deutschen Bundestag einzubringen:

Zu Artikel 2 Nummer 2 - neu - (§ 9 Absatz 2 Satz 1 IntV)

Artikel 2 ist wie folgt zu fassen:

'Artikel 2

Änderung der Integrationskursverordnung

Die Integrationskursverordnung vom ….<weiter wie Vorlage> …geändert:

1. In § 4 Absatz 1 Nummer 1 … <weiter wie Vorlage> …
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2. In § 9 Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern "Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch" die Wörter "oder dem Asylbewerberleistungsgesetz" eingefügt.'

Folgeänderungen:

Die Begründung ist wie folgt zu ändern:

a) Der Allgemeinen Begründung ist folgender Satz anzufügen:

"Damit eine Kursteilnahme nicht an einer Mittellosigkeit scheitert, sind alle

Teilnahmeberechtigten vom Bundesamt gleichermaßen von einer Kostenbetei-

ligung zu befreien."

b) Die Einzelbegründung zu Artikel 2 ist wie folgt zu fassen:

"Zu Artikel 2 (Änderung der Integrationskursverordnung)

Zu Nummer 1 (Änderung von § 4)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung des

Absatzes 1a in § 44 Aufenthaltsgesetz.

Zu Nummer 2 (Änderung von § 9)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung des

Absatzes 1a in § 44 Aufenthaltsgesetz. Auch Leistungsberechtigte nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz sollen auf Antrag von den Kosten befreit werden

können."

Begründung (nur gegenüber dem Plenum):

Inhaberinnen und Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen nach § 23 Absatz 1 und
§ 25 Absatz 5 AufenthG sowie Asylsuchende und Geduldete erhalten Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1 Absatz 1 Nummern 1, 3 und 4
AsylbLG). Gemäß § 9 Absatz 2 Satz 1 IntV befreit das Bundesamt hilfebedürf-
tige Teilnahmeberechtigte. Hier sind bislang nur Empfängerinnen und Emp-
fänger aufgeführt, die Leistungen nach dem SGB II oder XII erhalten. Um
Asylsuchenden und Geduldeten, die in den ersten neun beziehungsweise zwölf
Monaten einem Arbeitsverbot unterliegen und folglich in aller Regel Leistun-
gen beziehen werden, aber auch Inhaberinnen und Inhaber von Aufenthaltser-
laubnissen nach § 23 Absatz 1 und § 25 Absatz 5 AufenthG bei Mittellosigkeit
eine Teilnahme zu ermöglichen, bedarf es einer Ergänzung des Befreiungstat-
bestandes auch für diesen Personenkreis.
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B.

2. Der Finanzausschuss und der Ausschuss für Kulturfragen empfehlen dem

Bundesrat,

den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deut-

schen Bundestag einzubringen.

C.

3. Der federführende Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem

Bundesrat,

den Gesetzentwurf beim Deutschen Bundestag n i c h t einzubringen.


